
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 VStG
 VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, sind nur die im Inland begangenen

Verwaltungsübertretungen strafbar.

2. (2)Eine Übertretung ist im Inland begangen, wenn der Täter im Inland gehandelt hat oder hätte handeln sollen

oder wenn der zum Tatbestand gehörende Erfolg im Inland eingetreten ist.

3. (3)Niemand darf wegen einer Verwaltungsübertretung an einen anderen Staat ausgeliefert werden, und eine von

einer ausländischen Behörde wegen einer Verwaltungsübertretung verhängte Strafe darf im Inland nicht

vollstreckt werden, es sei denn, dass in Staatsverträgen ausdrücklich anderes bestimmt ist.
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